
 Ueber die Zwecke des Rechtes spricht sich Jellinek folgender

maßen aus: ,,Unwidersprochen bestehen die Zwecke des Rechtes
in dem Schutz und der Erhaltung (in engen Grenzen auch
Förderung) menschlicher Güter oder Interessen durch mensch
liches Tun und Unterlassen“.1) Damit ist freilich nicht viel
gesagt, denn das Wichtigste wäre wohl zu erfahren, welche Güter
oder Interessen geschützt werden, und in welcher Art dies ge
schieht,2) aber dafür widerspricht es auch nicht der Erfahrung,
und dies umsoweniger als Ausnahmen, wie bei allen massen
psychologischen Feststellungen,3) zulässig sind. Zu erwähnen
bleibt noch, daß nach Jellinek alles Recht das notwendige Merk

mal der Gültigkeit hat.4)

 In seinen Untersuchungen über ,,die Rechtswidrigkeit“5) geht

Hold von Ferneck bei Herausstellung des Rechtsbegriffes in ähn

licher Weise vorsichtig vor wie Jellinek. Er sagt1’): ,,Die Rechts
wissenschaft hat weder nach dem letzten Zwecke des Rechtes
zu fragen, noch etwa den ,,Rechtsgrund“ des Rechtes anzugeben,
d. h. die Berechtigung auszuweisen, daß das Recht überhaupt
existiert“. Beides komme auf dasselbe hinaus, und sei unpraktisch,
denn das Recht sei insoferne eine ^unwiderstehliche Naturmacht“,
als man es nicht entfernen könne, obwohl es durch das Medium
des Intellektes von Menschen hindurchgehe.') Trotzdem dringt
auch bei Hold von Ferneck ein Element des Gemeinschaftsbegriffes
in das Recht ein, welches das Recht in seiner Selbständigkeit

gefährdet:DasRechtistnachHold v. Ferneck unbestritten ein soziales

Produkt.8) „Soferne die Individuen . . als rechtschöpfende Faktorenerscheinen, sind sie nicht Individuen im Sinne isolierter Individuen,

sondern als Angehörige einer höher organisierten Gruppe“.9)

 5 S. 325.2) Man vergl. Löning, CU S. 11: Das Recht ist „Heu über die

verschiedenen Interessen“.
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